PRAAMBEL

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der § 84 der Niedersach-
sischen Bauordnung (NBauO) i. V. m. § 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Gemeinde Emtinghausen den Bebauungsplan Nr. 11 ,GroRRer Heidweg II", bestehend aus
der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden Ortli-
chen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Emtinghausen, den 06.03.2019
gez. G. Bremer L.S. gez. Harald Hesse

(Burgermeister) (Gemeindedirektor)

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Emtinghausen hat in seiner Sitzung am 20.02.2018 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 11 im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB i.V.m. § 13a BauGB ohne Durch-
fuhrung einer Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist ge-
man § 2 Abs. 1 BauGB am 06.07.2018 ortsliblich bekannt gemacht worden.

gez. Harald Hesse
Emtinghausen, den 06.03.2019

(Gemeindedirektor)

Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Emtinghausen hat in seiner Sitzung am 26.09.2018 dem Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 11 und der Begriindung zugestimmt und die &ffentliche Auslegung gemaR § 13b BauGB
i.V.m. § 13a Abs. 2,i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB und i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am 16.11.2018 ortsiblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 11 mit der Begriindung haben vom 27.11.2018 bis 04.01.2019
gemanR § 13b BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 und § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB und i.V.m.
§ 3 Abs. 2 BauGB offentlich ausgelegen.

gez. Harald Hesse

(Gemeindedirektor)

Emtinghausen, den 06.03.2019

Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Emtinghausen hat den Bebauungsplan Nr. 11 nach Prifung der Anregungen
geman § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 05.03.2019 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Be-
grindung beschlossen.

gez. Harald Hesse
Emtinghausen, den 06.03.2019

(Gemeindedirektor)

Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 11 ist geman § 10 Abs. 3 BauGB am 24.01.2020
im Amtsblatt fir den Landkreis Verden Nr. 04 / 2020 ortstblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 11 ist damit am 24.01.2020 rechtsverbindlich geworden.
gez. Harald Hesse
Emtinghausen, den 27.01.2020

(Gemeindedirektor)

Verletzung von Vorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 11 ist die Verletzung von Vorschrif-
ten beim Zustandekommen des Bebauungsplans und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

Emtinghausen, den
(Gemeindedirektor)

Planunterlage und Planverfasser

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
MafRstab 1: 1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niederséchsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung © 2018

Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stédtebaulich be-
deutsamen baulichen Anlagen sowie Stralen, Wege und Platze vollstdndig nach (Stand vom
10.01.2018).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei."
Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei moglich.?

Achim, den 23.04.2019
L.S.

gez. Uwe Ehrhorn

Unterschnﬂ

1)  Nur bei Bebauungsplénen, deren Festsetzungen sich auf die geometrische Form der Grundstiicke auswirken.
2)  Nur bei Bebauungsplanen, bei deren Durchfiihrung neue Grenzen gebildet werden, deren Verlauf durch den Be-
bauungsplan festgesetzt wird.

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 11 ,GroRer Heidweg II“ wurde ausgearbeitet von:

pk plankontor stédtelbau gmbh
Ehnernstralte 126
26121 Oldenburg

Oldenburg, den 15.04.2019

Tel.: 0441/97201-0 gez. Luders
Fax: 0441/97201-99
info@plankontor-staedtebau.de (Dipl.-Ing. Luders)
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Nutzungsbeschrankungen Allgemeines Wohngebiet

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA) sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO
- Gartenbaubetriebe im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO

- Tankstellen im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO

auch ausnahmsweise nicht zuldssig.

2. Bauweise

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA) sind ausschlief3lich Einzel- und Doppel-
hauser zulassig. (gem. § 22 Abs. 2 Satz 3 BauNVQ)

3. Beschrankung der Wohnungszahl in Wohngebauden

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA) sind je Einzelhaus hdchstens zwei Woh-
nungen zulassig; je Doppelhaushalfte ist héchstens eine Wohnung zulassig. (gem. § 9 Abs. 1, Nr. 6
BauGB)

4. Mindestgrundstiicksgrofen

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA) mUssen die Baugrundstlcke je Einzelhaus
eine MindestgroéRe von 600 gm einhalten; je Doppelhaus gilt eine Mindestgrundsticksgréfe von 300
gm je Haushalfte. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

5. Gebdudehdhe

Der untere Bezugspunkt (Nullpunkt) fur die festgesetzten Trauf- und Firsthéhen / Gebaudehdéhe ist die
Oberkante der 6ffentlichen Erschlie3ungsstral3e im Bereich der jeweiligen Grundsttckszufahrt.

Der obere Bezugspunkt fur die Firsthéhe / Gebaudehdhe ist der hdchste Punkt des Daches. Antennen,
Schornsteine etc. bleiben unberucksichtigt.

6. Oberflaichenentwéasserung

Das auf den privaten Grundsticksflachen anfallende, unbelastete Niederschlagswasser der Dachfla-
chen und befestigten Grundstucksflachen ist auf den Grundstlicken oberflachennah zur Versickerung
Zu bringen. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7. Nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen

Auf den stralenseitigen nicht Uberbaubaren Grundstlucksflachen sind Garagen und offene Garagen
(Carports) im Sinne von § 1 der Garagenverordnung (GaVo) sowie Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO
nicht zulassig. Diese Festsetzung gilt nicht fur
- offene Stellplatze im Bereich zwischen StraRenbegrenzungslinie und stralRenseitiger Bau-
grenze
- nicht Uberbaubare Grundstucksflachen entlang von Verkehrsflachen besonderer Zweckbestim-
mung
(gem. § 12 Abs.6 BauNVO)

8. Grundstiickszufahrten

Zur Erschlieffung der Baugrundstucke darf je Einzelhaus oder je Doppelhaushalfte max. eine Zu-/Aus-
fahrt/Zuwegung in einer Breite von nicht mehr als 5 m hergestellt werden.

9. Anpflanzen von Baumen im &éffentlichen StraBenraum

Innerhalb der festgesetzten Strallenverkehrsflache sind insgesamt 8 standortgerechte heimische Laub-
baume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Arten- und Qualitatsauswahl ist anhand folgender
Liste zu treffen: Stieleiche, Winterlinde, Buche, Feldulme, Birke, Hainbuche, Ahorn, Eberesche; Stamm-
umfang mind. 12-14 ¢cm. Bei Abgang ist eine Neuanpflanzung vorzunehmen.

10. Anpflanzungen von Baumen auf den privaten Grundstiicken

Auf jedem privaten Baugrundstlck ist je angefangener 600 m? Grundstucksflache mindestens ein
standortgerechter heimischer Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Arten- und Quali-
tatsauswahl ist anhand folgender Liste zu treffen: Stieleiche, Winterlinde, Buche, Feldulme, Birke, Hain-
buche, Ahorn, Eberesche; Stammumfang mind. 12-14 cm. Bei Abgang ist eine Neuanpflanzung auf
dem Baugrundstuck vorzunehmen. Statt eines Laubbaumes kénnen alternativ auch zwei Hochstamm-
Obstbaume (Stammumfang 8-10cm) gepflanzt werden. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB)

PLANZEICHENERKLARUNG

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeine Wohngebiete

MaB der baulichen Nutzung
03 Grundflachenzahl

I Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

GH9,5 Hohe baulicher Anlagen als Hochstmall in m, Gebaudehdhe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

o offene Bauweise

offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhauser zulassig

—— Baugrenze

/ / nicht Uberbaubare Grundsticksflache
uberbaubare Grundstlcksflache

Verkehrsflachen

StralRenverkehrsflachen mit Strallenbegrenzungslinie auch gegen-
uber Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

F+R Ful3- und Radweg

Grunflachen

Grunflachen

Zweckbestimmung:

W] Spielplatz

Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

geman § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 84 NBauO

§ 1 Dachgestaltung

Es sind ausschliel3lich Gebaude mit einer Mindestdachneigung von 30° zulassig. Dies gilt nicht far un-
tergeordnete Gebaudeteile, Quergiebel, Dachaufbauten, Kruppelwalme, Vorbauten, Wintergarten, Ve-
randen sowie von Garagen und Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO, die eine Grundflache von weniger
als 30 m? haben. Ausnahmen von der vorgesehenen Dachneigung kénnen gewahrt werden, sofern dies
zur Anlage von bepflanzten Dachern erforderlich ist.

Als Material fur die Dacheindeckung sind ausschlie3lich naturrote bis braune bzw. anthrazitfarbene
(entsprechend RAL 2001, 3000 - 3005, 3009, 3011, 3013, 3016, 3020, 3031, 7010-7012, 7015, 7016,
7021-7024, 7026, 7043, 9004, 9005, 9011, 9016) nicht glanzende Tonpfannen oder Betondachsteine
zulassig. Zwischentdne zu den genannten Farbténen sind ebenfalls zulassig. Die Anbringung von Ver-
glasungen und Solarenergieanlagen sowie die Begrunung von Dachflachen mit Pflanzen bleiben unbe-
rahrt. Anbauten an bestehende Gebaude, die eine abweichende Eindeckung aufweisen, sind von dieser
Festsetzung ausgenommen. Sie miussen jedoch in ihrem Material dem Bestand angepasst sein.

§ 2 Einfriedungen

Die Einfriedung eines Baugrundstiicks gegenuber den innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzten
StraRenverkehrsflachen darf nur in Form von Heckenpflanzungen, bei Bedarf in Verbindung mit Metall-
drahtzaunen oder Holzzaunen, erfolgen. Es sind nur standortgerechte heimische Pflanzen zu verwen-
den. Die Arten- und Qualitatsauswahl ist anhand folgender Liste zu treffen: Rotbuche, WeilRdorn, Hain-
buche, Liguster, mindestens zweimal verpflanzt.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME

Hochwasserschutz
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt insgesamt in einem Risikogebiet (HQextrem) aulerhalb
von Uberschwemmungsgebieteni. S. d. § 78 b WHG.

HINWEISE

Diesem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786) zugrunde.

Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen
u.a. sein: TongefalRscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbun-
gen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, so sind diese ge-
mal} § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und muissen der unteren
Denkmalschutzbehdrde des Landkreises unverziglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder,
der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des
NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen bzw. fur ihren
Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet. (Nieders. Denkmalschutzgesetz vom 30. 5. 1989, Nds. GVbl., S. 517)

Sollten sich bei dem geplanten Bauvorhaben Hinweise auf die Gefahrdung von (streng) geschitzten
Arten ergeben, z.B. bei der Entfernung von Gehdlzbestand, so sind die Verbotstatbestande des § 44
BNatSchG zum Schutz gefdhrdeter Arten zu beachten. Ggfs. kann ein fachgutachterliche Beurteilung
und Begleitung des Vorhabens erforderlich werden.

Gemeinde Emtinghausen

Bebauungsplan Nr. 11
"Grolder Heidweg II"

mit ortlichen Bauvorschriften

o
S
.

./'\\\'.

oo I '.Illi Fsl
Ubersichtsplan: 1 : 5000

EhnernstraBe 126 26121 Oldenburg
p G n Telefon 0441/97201-0 Telefax -99
E-Mail  info@plankontor-staedtebau.de

O n Tor STC“] d Te b O U Internet www.plankontor-staedtebau.de

Arbeitsfassung Vorentwurf Entwurf

Entwurf zum Satzungsbeschluss ABSCH RI FT




	Pläne und Ansichten
	Modell


